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Zusätzliche Gemeinschaftsurnengräber

Seit Jahren wird bei Todesfällen 
vermehrt die Kremation anstelle 
einer Erdbestattung gewünscht. 
Die Nachfrage nach Gemein-
schaftsurnengräbern ist deshalb 
stark angestiegen. Im Herbst 
sollen nun die beiden letzten 
Gemeinschaftsurnengräber mit 
Stelen auf dem Friedhof in Zuzwil 
errichtet werden. 

In den Jahren 2006 und 2007 befasste 
sich der Gemeinderat zusammen mit 
einem Landschaftsarchitekten intensiv 
mit den Friedhofgestaltungen in Zü-
berwangen und Zuzwil. Das «Stelen-
Projekt» überzeugte in jeder Hinsicht. 
Auf die Erstellung einer Urnenwand 
aus Beton wurde verzichtet. Auf dem 
Friedhof Zuzwil sah das Projekt vor, 
entlang der östlichen Friedhofmauer 
sieben Gemeinschaftsurnengräber 
mit Stelen zu erstellen. Dabei war 

sich der Gemeinderat bewusst, dass 
die Umsetzung Jahre dauern wird, da 
die Flächen teilweise noch mit Grä-
bern belegt waren. Es ist ein schöner 
Ort für eine stilvolle Ruhestätte mit 
einem wunderbaren Weitblick in den 
Alpstein entstanden. 

Erstes Gemeinschaftsurnengrab
Im Frühjahr 2008 konnte das erste Ge-
meinschaftsurnengrab in Zuzwil und 
im Sommer 2009 in Züberwangen 
mit je einer Stele sowie Schriftplatten 
errichtet und eingesegnet werden. 
Fünf Jahre später kam eine zweite 
Stele mit 19 Schriftplatten dazu. Im 
Jahr 2016 wurde die dritte Stele auf-
gestellt. Die Nachfrage nahm weiter 
zu und so bewilligte der Gemeinderat 
Ende 2017 sowie im Juni 2018 einen 
Kredit für die Erstellung von zwei wei-
teren Stelen. Aktuell schmücken fünf 
Stelen den Zuzwiler Friedhof. 

Letzte Stelen
Der Gemeinderat will das Konzept auf 
dem Friedhof fertig umsetzen und 
abschliessen. Deshalb sollen nun im 
Herbst 2020 noch die beiden letzten 
Gemeinschaftsurnengräber errichtet 
werden. Der genehmigte Kredit von 
45’000 Franken ist im Budget 2020 
eingestellt. Der Auftrag wurde an die 
einheimische Bildhauerei Guggen-
bühler erteilt. Sie wird die Stelen mit 
den Schriftplatten erstellen und die-
se dann in Zusammenarbeit mit dem 
Unterhaltsdienst aufstellen. Somit 
kann davon ausgegangen werden, 
dass die vorgesehene Fläche für sie-
ben Gemeinschaftsurnengräber ge-
gen Ende Jahr fertig gestaltet ist. Die 
übrigen Flächen für Erdbestattungen 
und Urnengräber auf den Friedhöfen 
von Zuzwil und Züberwangen genü-
gen für die nächsten Jahrzehnte.

Renovation Aufbahrungsraum
Im November 2019 konnte die Re-
novation des Aufbahrungsraums mit 
dem Einbau von zwei neuen Kata-
falken abgeschlossen werden. Der 
Aufbahrungsraum bietet seither eine 
würdevolle Atmosphäre und ist stilvoll 
eingerichtet. Der Gemeinderat hat die 
Bauabrechnung mit Kosten von rund 
64'500 Franken genehmigt.

Auf dem Friedhof Zuzwil stehen fünf Gemeinschaftsurnengräber zur Verfügung. Im Herbst 
2020 werden die zwei letzten Gemeinschaftsurnengräber erstellt.

Im frisch renovierten Aufbahrungsraum 
sind zwei neue Katafalke eingebaut. 
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Handänderungen April 2020

Veräusserer novaron AG, Balgach
Erwerber Kündig Hans-Rudolf und Barmettler Agnes Cäcilia, Zuzwil 
  (je 1/2 ME)
Grundstück StWE Nr. S20710, Unterdorfstrasse 35, Zuzwil
  165/1000 StWE-WQ (2 1/2-Zimmerwohnung)

Veräusserer Stadler Marcel Paul, Züberwangen
Erwerber Thomann Immo AG, Bischofszell
Grundstück Liegenschaft Nr. 1206, Weieren 2, Züberwangen
  Einfamilienhaus, 356m² Boden

Veräusserer Lichtensteiger Johann Albert, Zuzwil 
Erwerber Fisch Raphael Christoph und Hollenstein Nathalie Renata, Zuzwil 
  (je 1/2 ME)
Grundstück Liegenschaft Nr. 1479, Rosenstrasse 18, Zuzwil
  Einfamilienhaus, 811m² Boden

Veräusserer Bruderer Peter und Bruderer Charlotte, Zuzwil (je 1/2 ME)
Erwerber Fust Gabriela, Zuzwil 
Grundstück StWE Nr. S20472, Herbergstrasse 5a, Zuzwil
  262/1000 StWE-WQ (5 1/2-Zimmerwohnung)

Veräusserer novaron AG, Balgach
Erwerber Zwick René, Rickenbach bei Wil
Grundstück StWE Nr. S20706, Unterdorfstrasse 35, Zuzwil
  154/1000 StWE-WQ (3 1/2-Zimmerwohnung)

Veräusserer Amonini Angelo und Amonini Patricia Ann, Erlen (je 1/2 ME)
Erwerber Grob Josef, Kloten
Grundstück StWE Nr. S20618, Leubergstrasse 5g, Zuzwil
  35/1000 StWE-WQ (3 1/2-Zimmerwohnung)

Veräusserer Ulli Urs Manfred und Ulli Barbara, Zuckenriet (je 1/2 ME)
Erwerber De Giosa Dario Averano Armando und  
  De Giosa Michèle Sabine, Zuzwil (je 1/2 ME)
Grundstück Liegenschaft Nr. 136, Hinterdorfstrasse 6, Zuzwil
  Einfamilienhaus, 439m² Boden

Veräusserer Flammer Georg Bruno, Zuzwil
Erwerber Lichtensteiger Johann Albert und Lichtensteiger Rita, Zuzwil
  (je 1/2 ME) 
Grundstück StWE Nr. S20551, Im Hinterdorf 9, Zuzwil
  301/1000 StWE-WQ (4 1/2-Zimmerwohnung)

Veräusserer Erbengemeinschaft Jäger Timo, Zuzwil
Erwerber Münger Michael, Zuzwil
Grundstück StWE Nr. S20517, Leubergstrasse 13g, Zuzwil
  47/1000 StWE-WQ (4 1/2-Zimmerwohnung)

ME Miteigentum  
WQ Wertquote
StWE Stockwerkeigentum 

Es werden nur die nach Gesetz und Verordnung vorgesehenen Handänderungen ver-
öffentlicht (Art. 970a ZGB und Art. 23 VGB). Nicht veröffentlicht wird der Erwerb von:
- Flächen ohne Gebäude bis 100m² in der Bauzone und bis 500m² ausserhalb der 

Bauzone
- Miteigentumsanteilen und Gesamteigentumsbeteiligungen bis zu einem Zehntel 

am ganzen Grundstück
- Stockwerkeinheiten für Garageboxen, Bastelräume, Kellerabteile und dergleichen
- Erbgang und Untererbgang

Sportanlagen voraussichtlich 
ab 8. Juni 2020 geöffnet

In Absprache mit den Benützern blei-
ben für den Breitensport sämtliche 
Turnhallen und Aussensportanlagen 
geschlossen, da auf eine Nutzung 
verzichtet wird. Voraussichtlich wer-
den die Anlagen ab dem 8. Juni 2020 
wieder geöffnet.

Seit letztem Montag sind Sporttrai-
nings gemäss den Weisungen des 
Bundesrates unter spezifischen Bedin-
gungen wieder erlaubt. Die dazu erlas-
senen Massnahmen sind aber äusserst 
streng: Es darf nur in Kleingruppen mit 
maximal fünf Personen und ohne Kör-
perkontakt trainiert werden. Zudem 
sind die Hygiene- und Distanzregeln 
einzuhalten und Schutzkonzepte vor-
zulegen.

Nach einer vertieften Analyse der Si-
tuation haben die Sportvereine ent-
schieden, dass der Aufwand für eine 
Öffnung der Sportanlagen unver-
hältnismässig wäre. Die spezifische 
Reinigung nach jedem Training sowie 
die Überprüfung der Einhaltung der 
Schutzkonzepte würden den Verei-
nen einen erheblichen Mehraufwand 
verursachen. Am 11. Mai 2020 ist mit 
dem Schulbetrieb im Halbklassenun-
terricht gestartet worden. Die damit 
verbundenen besonderen Schutz-
massnahmen sind bereits mit grossen 
Herausforderungen für die Hauswarte 
verbunden.

Ab 8. Juni 2020 hat der Bund weitere 
Lockerungen – unter anderem für den 
Sportbereich – in Aussicht gestellt. 
Die Vereine prüfen, ob und wie der 
Breitensport ab 8. Juni 2020 wieder 
aufgenommen werden soll.

Denkmalpflege St.Gallen 
Fotowettbewerb
Zu den Europäischen Tagen des Denk-
mals am 12. und 13. September 2020 
schreibt die kantonale Denkmalpflege 
St.Gallen zum fünften Mal einen Foto-
wettbewerb aus. Gesucht ist die per-
sönliche Sicht auf das Thema «Vertikale 
und Verdichtung». Interessierte kön-
nen bis am 26. Juni 2020 ein passendes 
Foto einreichen. Genauere Informatio-
nen zum Wettbewerb befinden sich 
unter www.denkmalpflege.sg.ch.
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Regina Furrer und Karin Tobler (v.r.n.l) konnten im Februar bzw. März 2020 ihr zehnjähriges 
Dienstjubiläum feiern. Elma Kozar kann im Mai 2020 ebenfalls auf zehn Jahre Arbeit im 
Wohn- und Pflegeheim Lindenbaum zurückblicken. Der Gemeinderat und die Heimkom-
mission gratulieren den Jubilarinnen herzlich und danken für die engagierte Unterstützung. 

Einheimische Pflanzen wählen

Auffahrt

Die Büros der Gemeindeverwaltung 
bleiben über die Auffahrtstage vom

Donnerstag, 21. Mai 2020, bis
Sonntag, 24. Mai 2020,

geschlossen. Für Notfälle (Todesfall) 
besteht unter Telefon 077 422 73 45 
täglich zwischen 10 und 12 Uhr ein 
Pikettdienst. Gemeinderat und Ver-
waltungspersonal wünschen der ge-
samten Bevölkerung einen sonnigen 
Feiertag.

«Zuzwil-aktuell»
Einsendeschluss für das «Zuzwil- 
aktuell» vom 22. Mai 2020 ist am 
Montag, 18. Mai 2020, 7 Uhr. Beila-
geblätter für diese Ausgabe bitte bis 
Montag, 18. Mai 2020, 11.30 Uhr, bei 
der Gemeinderatskanzlei abgeben.

Feuerverbot aufgehoben

In den letzten Tagen sind im Kantons-
gebiet längerdauernde Niederschläge 
gefallen, welche die Gefahr von Feuer- 
ausbrüchen entschärft haben. Aus 
diesem Grund hat das Sicherheits- 
und Justizdepartement des Kantons 
St.Gallen beschlossen, das Feuerver-
bot ab 7. Mai 2020 aufzuheben. Dienstjubiläen im WPH

Scheinbar unbewusst, farbenfroh 
und ohne grosse Aufmerksamkeit 
zu erregen, wachsen sie im Garten 
oder an Wegrändern. Neophyten 
sind Pflanzen, die von Menschen 
unbewusst oder bewusst aus dem 
Ausland eingeführt wurden. 

Goldruten, Sommerflieder, Kirschlor-
beer usw. machen es der einheimischen 
Pflanzenwelt nicht einfach. Obwohl die 
Pflanzen bis in den Spätsommer die In-
sekten mit Nektar versorgen, sind die 
Neophyten mehr schlecht als recht. 

Die «dominanten» Pflanzen verbreiten 
sich zu stark und dulden keine anderen 
Pflanzen- oder Gräserarten neben sich. 
Leider können sich die Neophyten an 
vielen unterschiedlichen Lebensräumen 
ansiedeln und verändern so innerhalb 
weniger Jahre ganze Landschaften. 
Lesen Sie in den beiden beiliegenden 
Merkblättern, wie Sie einheimische 
Pflanzen schützen und Neophyten ver-
hindern respektive vernichten können. 
Bei Fragen steht Ihnen Grundbuchver-
walter Stefan Bischofberger, 058 228 
28 76, zur Verfügung. 

Bioabfuhr
Die nächste Bioabfuhr findet am  
Freitag, 22. Mai 2020, statt. Bitte 
die Bioabfuhrbehälter frühestens am 
Vorabend, beziehungsweise am Sam-
meltag bis um 7 Uhr, bereitstellen.

Sondermüllsammlung 
verschoben
Die Haushalt- und Sondermüllsamm-
lung kann aufgrund der aktuellen 
Situation nicht wie geplant durchge-
führt werden. Der Sammeltag wird 
auf den September 2020 verschoben. 
Das genaue Datum wird rechtzeitig  
im Zuzwil-aktuell publiziert.



Impressum

Das Mitteilungsblatt «Zuzwil-aktuell» 
erscheint wöchentlich.

Gemeinderatskanzlei Zuzwil
Tel. 058 228 28 60
gemeinde@zuzwil.ch
www.zuzwil.ch

Redaktionsschluss: Montag, 16 Uhr
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Katholische Kirchgemeinde 
Zuzwil-Züberwangen 
Sekretariat Seelsorgeeinheit 
Mittleres Fürstenland
Der Schalter des Sekretariats im Pfarr-
haus Zuzwil ist seit Montag, 11. Mai 
2020, wieder geöffnet. Die Öffnungs-
zeiten sind von Montag bis Freitag,  
8 bis 11 Uhr. Auch wenn Einiges nun 
wieder möglich wird: Die Hygiene- 
und Verhaltensregeln müssen weiter-
hin eingehalten werden. Selbstver-
ständlich dürfen Fragen und Anliegen 
per Telefon, 071 944 15 09, oder Mail, 
info@semf.ch, gestellt werden.

Kirche
Ferienzeit – Reisezeit
Im Hinblick auf die baldige Ferien-
zeit und damit unnötiger Stress vor 
der Abreise verhindert werden kann, 
sollte die Gültigkeit der Reisedoku-
mente überprüft werden. Folgende 
Punkte sind zu beachten:

Identitätskarte
Antragsort: Einwohneramt
Passfoto: gemäss den Fotokriterien
Ausstellungsdauer:
10 bis 14 Arbeitstage
Kosten: Erwachsene 70 Franken / 
Kinder 35 Franken 
Gültigkeitsdauer:
Erwachsene 10 Jahre / Kinder 5 Jahre

An die Passfotos für Identitätskarten 
werden diverse Kriterien gestellt: Ge-
sichtsgrösse, Blickrichtung, geschlos-
sener Mund, Spiegelungen, Hinter-
grund, Kopfbedeckungen usw. Eine 
detaillierte Fotomustertafel ist unter 
www.schweizerpass.ch zu finden. Es 
wird empfohlen, Passfotos beim Foto-
grafen anfertigen zu lassen.

Es besteht auch die Möglichkeit, die 
Identitätskarte beim kantonalen Pass-
büro zu bestellen. Bitte vereinbaren 
Sie dafür vorgängig einen Termin. Für 
den Antrag beim Passbüro müssen 
Sie kein Foto mitbringen, dieses wird 
vor Ort aufgenommen. Die Kosten 
belaufen sich auch hier auf 70 Fran-
ken für Erwachsene und 35 Franken 
bei Kindern.

Reisepass (Pass 10)
Antragsort: Passbüro St.Gallen, nach 

Terminvereinbarung / Passfoto wird 
vor Ort aufgenommen
Ausstellungsdauer: 7 bis 10 Arbeitstage
Kosten: Erwachsene 145 Franken / 
Kinder 65 Franken 
Gültigkeitsdauer: Erwachsene 10 Jah-
re / Kinder 5 Jahre

Kombi-Angebot (ID und Pass 10)
Antragsort: Passbüro St.Gallen, nach 
Terminvereinbarung / Passfoto wird 
vor Ort aufgenommen
Ausstellungsdauer: 7 bis 10 Arbeitstage
Kosten: Erwachsene 158 Franken / 
Kinder 78 Franken 
Gültigkeitsdauer: 
Erwachsene 10 Jahre / Kinder 5 Jahre

Bei allen Anträgen ist notwendig
- Vorlage der abgelaufenen Ausweise
-  Minderjährige: Unterschrift der El-

tern
-  ab dem 7. Altersjahr: persönliche
   Unterschrift
-  bei Verlust: Verlustanzeige der
   Polizei

Unter www.schweizerpass.ch kann 
der Antrag für einen neuen Pass oder 
das Kombi-Angebot ausgefüllt und 
online ein Termin zur persönlichen 
Vorsprache vereinbart werden. Das 
Passbüro befindet sich am Oberen 
Graben 32 in St.Gallen.

In Notsituationen kann für eine kurz-
fristige Reise ein provisorischer Pass 
durch das Passbüro St.Gallen ausge-
stellt werden. Dieser verliert jedoch 
seine Gültigkeit bei Rückkehr in die 
Schweiz (maximal 12 Monate). Ei-
nige Staaten anerkennen den pro-
visorischen Schweizer Pass nicht. 
Auskünfte zu den Einreise- und Auf-
enthaltsbestimmungen des Ziellandes 
sind bei der entsprechenden Bot-
schaft oder dem Konsulat einzuholen.

Weitere Informationen und Antwor-
ten auf Fragen sind beim Einwoh-
neramt, 058 228 28 62, oder unter 
www.schweizerpass.ch erhältlich.

Erinnerung Abstimmung über Jahres-
rechnung 2019 und Budget 2020
Die Stimmunterlagen sind Mitte April 
2020 an die katholischen Kirchbür-
gerinnen und Kirchbürger versandt 
worden. Falls der Jahresbericht nicht 
mehr greifbar ist, kann dieser unter 
www.semf.ch heruntergeladen wer-
den. Fehlende Stimmausweise oder 
Amtsberichte können bei der Aktuarin 
Helen Karrer, helen.karrer@semf.ch 
oder 071 944 20 38, bestellt werden. 

Kirchkreis 
Zuzwil-Züberwangen-Weieren
Evangelische Kirchgemeinde Wil 
Am Donnerstag, 21. Mai 2020, wird 
auf der Homepage der Evangelisch-
Reformierten Kirchgemeinde Wil, 
www.ref-wil.ch, ein Impuls von Pfar-
rerin Greet Egli zum Thema «Ich bin 
immer bei euch» aufgeschaltet. 


